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9654 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Wirtschaftsausschusses 

Beschluss des Nationalrates vom 9. November 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 - UWG und das 
Preisauszeichnungsgesetz geändert werden 

Mit dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
1984 (UWG) wird konkreten Auswirkungen des faktischen wirtschaftlichen Ungleichgewichts von 
Betreibern einer Buchungs- oder Vergleichsplattform und Beherbergungsunternehmen Rechnung 
getragen. Buchungs- und Vergleichsplattformen spielen heutzutage im Tourismus eine große Rolle und 
bringen viele Vorteile sowohl für Konsumenten als auch für Unternehmer. Mit diesem Beschluss des 
Nationalrates wird diese bedeutende Rolle nicht in Frage gestellt und nur ein Teilaspekt geregelt, welcher 
die Vertragsautonomie und damit einen fairen Wettbewerb sicherstellt. Bestpreisklauseln von 
Plattformbetreibern zwangen bislang Beherbergungsunternehmen u.a. keine günstigeren Preise auf der 
eigenen Website anzugeben. Diese Praktik stellt eine unlautere Geschäftspraktik im B2B-
Geschäftsverkehr dar. Dies wird im Sinne des Zieles des fairen Wettbewerbs für Unternehmen, 
insbesondere KMU, durch die Aufnahme in den Anhang des UWG klargestellt. Zudem werden die 
Bestimmungen über die Preisauszeichnung den modernen Gegebenheiten angepasst.  
 
Der Wirtschaftsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
15. November 2016 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Marianne Hackl. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Dr. Heidelinde Reiter, Ingrid Winkler, 
Christian Poglitsch, Robert Seeber, Mag. Reinhard Pisec, BA, Gerd Krusche, Renate Anderl, Günther 
Novak und Sonja Zwazl. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Marianne Hackl gewählt. 

Der Wirtschaftsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 15. November 2016 mit 
Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. 

Wien, 2016 11 15 

 Marianne Hackl Sonja Zwazl 
 Berichterstatterin Vorsitzende 
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